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7/Wj Fräsr/z-Sw/e/*

M\|fl Rente oder
IHr^H Kapital-

auszahlung?
/«z Forefergranc?/«ry'ecfe Kap//a/a«/age /m /I//er
s/eA/ c//e S/cAerAe//. So /<?Ae«, //«a«z/e// geseAe«,
«a/ar//cA <//e/e«/ge« Se«/ore« am ««Aesorg/e-
s/e«, we/cAe «eAe« a/er A//K e/ne ga/e Ee«s/o«
Aez/eAe«. Mo« Aa/ c//e Gew/ssAe//, r/ass diese Ae/-
de« ZfAzAomme« A/s zum 7bcfe regeA«äss/g e/«-

/re/fe« werde«, man das Ge/d a/so ««Aesorg/
verAraacAe« Aa««, am e/«e« scAö«e« LeAe«s-
aAe«d zw ge«/esse«.
K/e/e G«/er«eAme« /asse« /Are« v4rAe//«eAmer«
d/e JFdA/, e«/weder e/«e /?e«/e zw Aez/eAe« oder
s/cA /wr e/«e e/««?a//ge Kap//a/aA//«dw«g zw e«/-
scAe/de«. ///er g/// es ««« A/wg aAza wage«, was
vor/e//Aa//er /s/. G/e Gew/ssAe//, A/s z«m Toe/e

e/« rege/mäss/ges £7«Aomme« z« erAa//e«, /s/
scAo« e/«e grosse JSer«A/ga«g, Aeso«c/ers we««
«oeA e/«e meAr oc/er we«/ger grosse TVo/reserve

aa/ c/er Sa«A //eg/. D/e /o/ge«c/e« zwe/ Se/sp/e/e
möeA/e« /A«e« e/«e Zc«/scAe/c/a«gsA///e geAe«.
S/e w/sse«, c/ass ma« A"ap//a/ yec/erze// /« e/«e
Se«/e amwa«ö/e/« Aa««.

Fräulein Hofers Problem

Fräulein Hofer (Name abgeändert) hat jähre-
lang als Störschneiderin äusserst bescheiden ge-
lebt. Im Alter von über vierzig Jahren hat sie

eine Stelle bei einem leicht pflegebedürftigen
Ehepaar angenommen und die beiden Leute
zwanzig Jahre lang, bis zum Tode der beiden,
aufopfernd gepflegt. Zu ihrem grössten Erstau-
nen erbte Fräulein Hofer dann Fr. 100 000.—,

eine für sie unwahrscheinlich hohe Summe. Die
Freude am Erbe wurde stark getrübt, als Fräu-
lein Hofer jedes Jahr drei AHV-Monatsrenten
allein für Steuern abliefern musste. Sie bekannte
offen, dass ihr das viele Geld Angst mache. Wir
besprachen ihre Lage ausführlich, und ich riet
ihr, von der Hälfte ihres gesamten Kapitals (sie
hatte auch einige zehntausend Franken gespart)
eine Rente zu kaufen. Mit der AHV zusammen
ergab dies eine Summe, die Fräulein Hofer ein
angenehmes Leben erlaubte. Die alleinstehende,
ledige Frau hatte keine Verwandten, so dass die
Rentenversicherung ohne Rückgewähr abge-
schlössen wurde. Das bedeutet ein höheres Ein-
kommen. Letzthin traf ich Fräulein Hofer. Sie

war in absolut guter Verfassung, fröhlich und
sorgenfrei, wie sie mir versicherte. «Sie haben
mir gut geraten», meinte sie zu mir, «denn meine
Rente, die brauche ich, aber das Kapital hätte
ich kaum anzubrauchen gewagt, und es ist doch
so schön, sich ein paar Annehmlichkeiten gön-
nen zu können. Sogar einen Fernseher habe ich
mir gekauft und gehe öfter auf Reisen. Ich ge-
denke, hundert Jahre alt zu werden», versicherte
sie mir lachend.

Soll das Ehepaar Hasler eine Rente kaufen

Um ein möglichst unbesorgtes Leben im Alter
geht es auch beim Ehepaar Hasler (Name ab-
geändert). Da Frau Hasler erst 60 Jahre alt
ist, erhält das Ehepaar eine Übergangsrente im
Betrag von Fr. 1480.— monatlich. Herr Hasler
erhält zudem eine Sparversicherung ausbezahlt,
so dass mit den eigenen Ersparnissen runde
Fr. 100 000.— Vermögen vorhanden sind. Das
Ehepaar werweisst hin und her, ob es eine
Rente kaufen soll. Aufgrund der nachfolgenden
Budgetaufstellung (S. 53) kann leichter eine Ent-
Scheidung getroffen werden.
Eine Versicherungsgesellschaft offeriert dem
Ehemann bei einer einmaligen Kapitaleinzah-
lung von rund Fr. 49 000.— eine monatliche
Altersrente mit Rückgewähr im Betrag von
Fr. 300.— (Alter 65 Jahre). Fr. 500.— Rente für
den Ehemann im Monat würden eine Kapital-
einzahlung von rund Fr. 99 000.— erfordern.
Ein Bonus von etwa 3% käme noch dazu. Die
Versicherung weist darauf hin, dass die Renten
nur zu 60 % versteuert werden müssen.
Das Haushaltbudget des Ehepaars Hasler weist
ein Minus von rund Fr. 500.— auf, denn die auf-
geführten Zahlen enthalten nicht alle Ausgaben.
So muss unbedingt für persönliche Ausgaben
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Das Haushaltbudget klärt die Lage

» Feste Ausgaben:
Miete inkl. Heizung
Strom 40.- Telefon 40.-

(kein Fernsehen)
Steuern (zirka)
Krankenkasse,

Versicherungen
Lesestoff
Mission

Hausba/fungsge/U
Nahrung, Wasch-/Putzmittel

und kleine Ausgaben
(bescheiden!) 480.-

Rest der AHV-Rente für
Unvorhergesehenes 40.-

AHV Übergangsrente Fr. 1480.-

(Taschengeld) ein Betrag von Fr. 200.— bis Fr.
300.— budgetiert werden, für Zahnarzt, Kassen-
selbstbehalt, Arzt (Brille) mindestens Fr. 50.—,
für Reisen und Ferien, Kuren (sehr bescheiden)
Fr. 150.— und auch etwas für unvorhergesehene
Ausgaben.
Mit Fr. 300.— zusätzlicher Rente monatlich
würden jedem Ehegatten Fr. 150.— für person-
liehe Ausgaben zur Verfügung stehen. Da diese

Rente nur die Hälfte des vorhandenen Kapitals
beansprucht, könnte der Zinsertrag von rund
Fr. 2000.— (Fr. 50 000.— zu 4%) für übrige
Ausgaben verwendet werden.

Sparkapital ist wichtig
Es kommt wohl überhaupt nicht in Frage, dass

Herr Hasler sich von seinen ganzen Ersparnissen
trennt, denn auch die Fr. 500.— Rente im Monat
würden wohl knapp die normalen Kosten dek-
ken, doch wären für unvorhergesehene Ausga-
ben keine finanziellen Mittel mehr vorhanden.
Da die Rente nur für den Ehemann gilt, wäre die
Ehefrau als Witwe zudem - trotz Rückgewähr -
schlecht gestellt. Selbstverständlich kann ich als

Budgetberaterin nicht befehlen, sondern emp-
fehlen. Schliesslich trägt jedermann die Verant-
wortung für sein Tun und Lassen, für seine Ent-
Scheidungen selbst. Entscheidungen kann einem
niemand abnehmen. Nach einer gründlichen
Aussprache kommen Herr und Frau Hasler
überein, vorläufig auf eine Rentenversicherung
zu verzichten. Die vorhandenen Fr. 100 000.—
bringen, auf dem Alterssparheft angelegt, mo-

mentan einen Zins von 4 Fi %, was einem Kapi-
talertrag von Fr. 4500.— entspricht. Kauft Herr
Hasler später unter Umständen von einem Teil
seines Vermögens gute Obligationen oder Kas-
senscheine, ergibt sich eine höhere Rendite. Man
rechnet in der Regel im AHV-Alter noch mit ei-
nem Kapitalverbrauch von einem Zwanzigstel
pro Jahr, so dass man bis zum Alter 85 davon
zehren könnte. Dies würde bedeuten, dass bis
zur Erreichung der vollen AHV-Rente zusätzlich
unbedenklich noch mindestens Fr. 5000.— im
Jahr mit gutem Gewissen verbraucht werden
könnten. Da das Ehepaar Hasler sich schon lan-
ge einen Fernseher wünscht, meine ich, dass die
beiden sich dieses Vergnügen leisten sollten.
Wenn man für ausgegebenes Geld einen Gegen-
wert erhält, der uns angemessen erscheint - der
unser Leben im Alter angenehmer und freudvol-
1er macht, - sollten wir uns diese Ausgaben
leisten. Man kann bekanntlich nichts mitneh-
men

Nicht alle sind wohlhabend

Für Senioren, welche nur über bescheidene
Geldmittel verfügen, ist es in der Regel vorteil-
hafter, sein Kapital zu behalten und davon die
Zinsen und notfalls etwa einen Zwanzigstel der
Substanz zu brauchen. Die einfachste und auch
billigste Kapitalanlage ist das Alterssparheft.
Ledige, Alleinstehende hingegen sollten nach
andern Grundsätzen handeln. Es könnte vorteil-
hafter sein, sich eine lebenslange Rente (ohne
Rückgewähr, wenn keine Verwandten da sind)
zu kaufen. Man braucht in diesem Fall nicht für
die Erben zu sparen.

«Dös Ge/<7, etas man öev/Yzö At etas MzY/e/ zur
Frez'/zezY, etas/'em'ge, efem man nac/z/'agt, c/a.s- M/7-
te/ zur Fnee/Usc/za/t. » (Rousseau)

5zs zum nacAs/en Ma/,
7/zre FruVy Frösc/z-Su/er

Zum Lac/ien
«Was bedeutet es, wenn eine Strasse als <Ein-
bahn> gekennzeichnet ist?» fragte der Fahrleh-
rer eine seiner Schülerinnen.
«Das bedeutet, dass man nur von hinten ange-
fahren werden darf», antwortete sie prompt.

Die Grossmama ermahnte den kleinen Enkel,
stets brav und folgsam zu sein, denn der liebe
Gott sehe alles und bestrafe die Bösen. Bald dar-
auf stolpert der Kleine,fällt hin und ruft wü-
tend : «Warum prüft er mich jetzt, ich habe doch
gar nichts Böses getan?»

510.-

80.-
120.-

155.-
45.-
50.- 960.-
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